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Tagebaurekultivierung Nord

Rheinterrassen
Rommerskirchener Lössplatte
Rekultivierte Ville
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Weitere Informationen
Amt für Umweltschutz und Kreisplanung
Kreishaus Bergheim, Willy-Brandt-Platz
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Der Landrat
Amt für Umweltschutz und Kreisplanung
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Landschaftsschutzgebiete

Naturdenkmale

Anzahl

Naturschutzgebiete

geschützte Landschaftsbestandteile

Landschaftspläne im Rhein-Erft-Kreis
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Stadt Naturschutzgebiet
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Wesseling

Rübenbusch
Ehemalige Klärteiche Bedburg
Erft zwischen Bergheim und Bedburg

Quellgebiet Glessener Bach
Wald- und Wiesenflächen zwischen
Schloss Frens und Pliesmühle

Franziskussee
Entenweiher
Am Schnorrenberg
Zwillingssee
Ententeich
Berggeistweiher
Ober-, Mittel- und Untersee
Heider Bergsee und Schluchtsee
Brühler Schlosspark
Schloss Falkenlust mit Allee

Bürgewald Blatzheimer Bürge

Friesheimer Busch
Ehem. Muni.depot Friesheimer Busch
Wäldchen bei Gut Neuheim
Forellenteich
Binsenweiher
Schlosspark Gracht
Karauschenweiher
Altwald Ville
Villewälder bei Bornheim

Königsdorfer Forst
Fürstenbergmaar

Waldseenbereich Theresia
Nordfeldweiher
Teilfläche des Nordhangs im Restfeld
Vereinigte Ville

Bürgewald Steinheide
Bürgewälder Dickbusch und
Lörsfelder Busch
Kiesgrube Steinheide
Kiesgrube "Am Buchenhof"
Parrig
Kerpener Broich
Waldfläche an Burg Hemmersbach
Stadtwald Horrem
Kiesgrube zwischen Gymnicher Mühle
und Schlosspark Türnich

Orrer Wald und Große Laache

Entenfang

Naturschutzgebiete im Rhein-Erft-Kreis

Kreisplanung

Amt für Umwelt-
schutz und



Besonders geschützte Teile von Natur
und Landschaft

Eine nachhaltige
lässt sich

nur erreichen, wenn die Belange des Naturschutzes be-
rücksichtigt werden. Eine besondere Rolle spielen hierbei
die Schutzgebiete. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur
Sicherung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes, eines
intakten Naturhaushalts und des Erlebniswertes für die
Bevölkerung.

Zur Verwicklung der Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege setzt der nach dem
Landschaftsgesetz NRW im baulichen Außenbereich die
besonders zu schützenden Teile von Natur und Land-
schaft als Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, Natur-
denkmaleodergeschützteLandschaftsbestandteile fest.

Naturschutzgebietewerden festgesetzt:
zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Bio-
topen bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzen-
arten, aus wissenschaftlichen oder naturgeschicht-
lichen Gründen oder wegen der Seltenheit oder
Schönheit einerFläche.

Als Naturschutzgebiete festgesetzt werden z. B. natur-
naheWälder,AuenwälderoderGewässerbiotope.

Landschaftsschutzgebietewerden festgesetzt:
zur Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit
des Naturhaushalts, wegen der Vielfalt des Land-
schaftsbildes, wegen der Bedeutung für die Erholung
oder wegen der kulturhistorischen Bedeutung der
Landschaft.

Als Landschaftsschutzgebiete festgesetzt werden z. B.
Waldflächen, Bachtäler oder landschaftliche Freiräume
mit Gehölzen,GewässernundGrünland.

Besondere Einzelschöpfungen der Natur (wie z. B. alte
BäumeoderAlleen)werden

wegen ihrer Seltenheit, wegen ihrer Schönheit, aus
wissenschaftlichen oder aus naturgeschichtlichen
Gründen

alsNaturdenkmale festgesetzt.

Teile von Natur und Landschaft (wie z. B. Obstwiesen,
Hecken,FeldgehölzeoderBaumreihen)werden

zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts, zur Belebung des Orts- und Landschafts-
bildes oder zur Abwehr schädlicher Einwirkungen

alsgeschützteLandschaftsbestandteile festgesetzt.

Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen

Landschaftsplan

Naturschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete

Naturdenkmale

Geschützte Landschaftsbestandteile

Der Landschaftsplan setzt für die
Natur- und Landschaftsschutzge-
biete, Naturdenkmale und ge-
schützten Landschaftsbestand-
teile fest. Diese Verbote
sind zum Schutz und Erhalt eines
Schutzgebietes oder Schutzob-
jektes notwendig und sie dienen
zur Erreichung des jeweiligen
Schutzzweckes.

Verbote

In (höchster Schutzstatus) sind alle
Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädi-
gung oder Veränderung des geschützten Gebietes oder
seinerBestandteile führenkönnen.

In sind alle Handlungen ver-
boten, die den Charakter des Gebietes verändern können
oderdembesonderenSchutzzweckzuwiderlaufen.

Die Beseitigung eines oder eines
sowie alle Handlungen,

die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung
dieserLandschaftselemente führenkönnen,sindverboten.

Naturschutzgebieten

Landschaftsschutzgebieten

Naturdenkmals ge-
schützten Landschaftsbestandteils

Wirkung der
Schutzausweisung

Geschützter Landschaftsbestandteil

Landschaftsschutzgebiet
Naturschutzgebiet

Naturdenkmal

Naturschutzgebiet

Verbotsbestimmungen
für Schutzgebiete

Zum Schutz und Erhalt der Schutzgebiete und
Schutzobjekte ist es insbesondersverboten:

Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen zu be-
schädigenoderzubeseitigen.

Wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, zu verletzen oder
zustören.

Feste oder flüssige Abfallstoffe oder Gartenabfälle
wegzuwerfen.

Zuzelten,zu lagern,zugrillenoderFeuerzumachen.

Im Wald außerhalb der gekennzeichneten Reitwege
zureiten.

In Naturschutzgebieten Flächen außerhalb der Straßen
oder Wege zu betreten sowie Hunde, ohne sie anzu-
leinen, frei laufenzu lassen.

Lärmzuverursachen.

Gewässerzuverändern.

GewässeruferoderderenBewuchszubeschädigen.

Flächen außerhalb der befestigten oder gekennzeich-
neten Straßen, Wege oder Parkplätze mit Fahrzeugen
zubefahren.

Kraftfahrzeuge außerhalb der gekennzeichneten Park-
plätzeabzustellen.

VerkaufsständeoderWohnwagenaufzustellen.

Sporteinrichtungenzubauen.

BaulicheAnlagenzuerrichten.

Bußgeldvorschrift

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die
Verbote des Landschaftsplanes für Naturschutz-
gebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale
oder geschützte Landschaftsbestandteile können als
Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu

ahndet werden.50.000 Euro geLandschaftsschutzgebiet


